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A n fra g e 

der Abgeordneten STEINBAUE!) '''110...q~ ~ Öc.~ 1.. 
und Genos sen " " ( <... ~ 
an den Bundesminister für Justiz 

betreffend die Strafsache gegen Albrecht Konecny und andere " 

\<legen eines gefälschten Wahlprospektes 

Die Ratskammer des Landesgerichtes für Strafsachen 'V1ien hat 

bekanntlich aufgrund eines Subsidiarantrages der österreichi

schen VOlkspartei die Voruntersuchung gegen Albrecht Konecny 

und einige andere Personen aus seiner umgebung eingeleitet, 

nachdem die Staatsanwal tschaft t~ien unter Leitung von Dr. 

Otto Fe Müller keinen Grund zur weiteren Verfolgung gefun

den hatteo 

Es ist bisher ungeklärt "geblieben, ~us welchen Gründen die 
. " 

Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat, obwohl -

wie die Entscheidung der aus unabhängigen Richtern bestehen

denRatskammer zeigt - Verdachtsgründe gegen Konecny und 

andere Personen vorliegen, welche die Einleitung eines 

Strafverfahrens rechtfertigeno 

Vor kurzem wurden weitere aufklärungsbedUrftige Einzelheiten 

aus dieser Strafsache bekannt 0 Das Nachrichtenrnagazin."profil" 

hat am 290601976 auf Seite 9 unter dem Titel "Fälschungs

affäre: Otto F 0 -kann v s nicht lassen" einen Artikel veröffent

licht, aus dem hervorgeht, daß die Ratsk~mer des Landesge

richtes für Strafsachen Wien einen Antrag Konecnys abgewiesen 
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hat, die Untersuchungsrichterin wegen Befangenheit abzu

lehnen. Im Ablehnungsantrag soll sich Konecny auf eine im 

Gerichtsakt befindliche amtliche Stellungnahme des Leiters 

der Staatsanwaltschaft Wien, Dr. Müller, stützen, ohne daß 

er oder sein Rechtsan\>lal t Dr. Nikolaus Siebenaller bis zum 

Zeitpunkt der Abfassung des Ablehnungsantrages je in den 

Straf akt Einsicht genommen h~tte. 

Es erhebt sich daher die Frage, auf welchem Weg Albrecht 

Konecny oder Dr. Siebenaller Kenntnis von der Stellungnahme 

Dr. Müllers erlangt haben. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Justiz folgende 

A n fra g e g 

1} Aus welchen Gründen hat die Staatsanwaltschaft l'1ienkeinen 

Grund zur strafgerichtlichen Verfolgung des Albrecht 

Konecny und andere gefunden ? 

2) Welchen V10rtlaut haben die vor Abgab~ der Einstellungs

erklärung erstatteten Berichte der Staatsanwaltschaft Wien 

und der Oherstaatsenwaltschaft Wien, die Sie in Ihrer An

fragebeantwortung vorn 26.4.1976, 245/AB, erwähnt haben? 

3) Hat Dr. Müller. entweder Albrecht Konecny oder Rechtsan

walt Dr. Siebenal]cr von seiner Stellungnahme, auf die 

sich Konecny in seinem Ablehnungsantrag stützt, in Kennt
nis gesetzt ? 

4) Wenn dies nicht der Fall war, ist Ihnen bekannt, auf welche 

Weise Konecny oderDr. Siebenaller von der Stellungnahme 

Dr. Müllers erfahren haben? ,.-. 
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